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1 Ausgangslage
Der Deutsche Bundestag hat in seiner Entschließung vom 
12. Mai 2011 („Europäischen Zahlungsverkehr bürger-
freundlich gestalten“, Bundestagsdrucksache 17/5768) 
die Bundesregierung in Nummer II. 2 dazu aufgefordert, 

„in Zusammenarbeit mit der Kreditwirtschaft dafür zu 
sorgen, dass die Umstellung bestehender Einzugsermäch-
tigungen auf das SEPA-Mandat im Wege einer Änderung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen selbständig, 
rechtssicher und innerhalb einer angemessenen Frist ab 
Beschluss dieses Antrages erfolgt. Hierbei ist die Kredit-
wirtschaft dazu anzuhalten, die für diese Lösung notwen-
digen Vorbereitungen unmittelbar zu treffen sowie die 
Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums der Justiz 
(Bundestagsdrucksache 17/5768).
Beteiligten, insbesondere auch den Deutschen Bundestag 
über die Maßnahmen und den genauen Zeitplan hinrei-
chend zu informieren. Es ist sicherzustellen, dass etwai-
ger gesetzgeberischer Handlungsbedarf frühzeitig vor 
dem Enddatum erkannt und vom Gesetzgeber entspre-
chend reagiert werden kann;“.

Vorliegender Bericht verfolgt zum einen den Zweck, den 
Deutschen Bundestag über die Maßnahmen der Kredit-
wirtschaft zur Umstellung bestehender Einzugsermächti-
gungen auf das SEPA-Lastschriftmandat und den hierfür 
vorgesehenen Zeitplan zu unterrichten. Zum anderen 
nimmt die Bundesregierung zu den beabsichtigten Maß-
nahmen und zu der vom Deutschen Bundestag aufgewor-
fenen Frage des Vorliegens eines gesetzgeberischen 
Handlungsbedarfs Stellung.

Als wesentliches Ergebnis voranzustellen ist, dass nach 
gegenwärtigem Sachstand die von der Kreditwirtschaft 
vorbereiteten Maßnahmen geeignet sind, eine Umstellung 
bestehender Einzugsermächtigungen auf das SEPA-Man-
dat im Wege einer Änderung der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen selbständig, rechtssicher und innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums durchzuführen. Die Bun-
desregierung begrüßt die von der Kreditwirtschaft vorge-
schlagenen Maßnahmen, durch die eine ausgewogene 
Umstellung erreicht werden kann. Sie ist der Auffassung, 
dass nunmehr die beteiligten Verbände die Bankkunden 
durch Öffentlichkeitsarbeit und andere geeignete Maß-
nahmen von der Umstellung überzeugen müssen und 
wird sie mit geeigneten Mitteln dabei unterstützen. So-
weit sich ein ergänzendes gesetzgeberisches Tätigwerden 
doch noch als erforderlich erweisen sollte, ist sicherge-
stellt, dass dies rechtzeitig erkannt wird und dass dem Ge-
setzgeber bis zum Enddatum auch noch ausreichend Zeit 
verbleibt, entsprechend zu reagieren.
vom 30. November 2011 gemäß Beschluss vom 12. Mai 2011 
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2 Hintergrund

Die Europäische Kommission hat am 16. Dezember 2010 
einen Vorschlag für eine „Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung der technischen 
Vorschriften für Überweisungen und Lastschriften in Euro 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009“ 
veröffentlicht, der gegenwärtig auf europäischer Ebene 
verhandelt wird. Ziel dieses Verordnungsvorschlages ist, 
letzte Hürden bei der Schaffung eines harmonisierten 
Zahlungsverkehrsraums in Europa (SEPA) zu beseitigen 
und den Einführungsprozess der SEPA-Verfahren am 
Markt durch die Festlegung von so genannten Enddaten 
für nationale Zahlungsverkehrsverfahren zu beschleuni-
gen. In der Konsequenz wird für Lastschriften ab dem 
Enddatum das SEPA-Lastschriftverfahren verpflichtend 
verwendet werden müssen. 

Als Enddatum für das nationale Einzugsermächtigungs-
lastschriftverfahren steht auf Ratsebene derzeit der 1. Fe-
bruar 2014 im Raum (Allgemeine Ausrichtung zum 
Kompromissvorschlag der Präsidentschaft vom 7. Juni 
2011). Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung im 
Europäischen Parlament (ECON) hat sich in seinem Be-
richt vom 26. Juli 2011 für ein Enddatum bei nationalen 
Lastschriften von 24 Monaten ab Inkrafttreten der Ver-
ordnung ausgesprochen (Änderungsantrag 59). Derzeit 
finden die Trilog-Gespräche zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Europäischen Rat und der Europäischen 
Kommission statt.

3 Problemstellung und Lösungsansatz

Bestehende Einzugsermächtigungen sind aus rechtlichen 
Gründen nicht SEPA-fähig, das heißt, sie können bislang 
nicht für den Einzug von SEPA-Basislastschriften genutzt 
werden. Während das SEPA-Lastschriftmandat eine so 
genannte Doppelweisung (Zustimmung gegenüber dem 
Zahlungsempfänger und gegenüber dem Zahlungsdienst-
leister des Lastschriftschuldners, sogenannte Zahlstelle) 
erfordert, enthält die Einzugsermächtigung nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs („Genehmigungs-
theorie“) nur eine Zustimmung gegenüber dem Zahlungs-
empfänger. Rechtlich macht dies den Unterschied, dass 
SEPA-Zahlungen im Vorfeld gegenüber der Zahlstelle au-
torisiert sind, während Zahlungen im Einzugsermächti-
gungsverfahren als nicht autorisierte Zahlungen gelten 
und der Genehmigung durch den Zahler bedürfen. Diese 
Genehmigung kann nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs ausdrücklich, konkludent oder im Wege 
einer Fiktion (Schweigen gilt als Zustimmung) gemäß 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kreditwirt-
schaft erfolgen. 

Betroffen sind schätzungsweise mehrere Hundert Millio-
nen Mandate, die ab dem Enddatum nicht mehr verwen-
det werden könnten. Die Bundesregierung ist sich darüber
im Klaren, dass im Falle der verbindlichen Einführung 
des SEPA-Lastschriftverfahrens am Markt bei gleichzeiti-
ger Abschaltung des Einzugsermächtigungslastschriftver-
fahrens zu einem fixen Enddatum eine vollumfängliche 
Neueinholung von SEPA-kompatiblen Mandaten durch 
den Lastschriftgläubiger vermieden werden muss. Es be-
darf insofern auch aus der Sicht der Bundesregierung ei-
ner unbürokratischen Umstellungslösung, die auch recht-
lich tragfähig ist. 

Vorrangig ist hierbei eine vertragliche Umstellung. Der 
Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 20. Juli 2010 
(XI ZR 236/07) der Kreditwirtschaft einen Weg aufge-
zeigt, die Umstellung bestehender Einzugsermächtigun-
gen auf das SEPA-Lastschriftmandat mittels einer Ände-
rung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) im 
Verhältnis zwischen dem Lastschriftschuldner (soge-
nannte Zahler) und seinem Zahlungsdienstleister (so-
genannte Zahlstelle) zu bewirken. In seinem – primär 
insolvenzrechtlich motivierten – Urteil kommt der Bun-
desgerichtshof in einem obiter dictum zu dem Ergebnis, 
dass Zahlungen im SEPA-Lastschriftverfahren aufgrund 
des rechtlichen Inhalts des SEPA-Lastschriftmandats in-
solvenzfest sind. Da die Frage der Vor- oder Nachauto-
risierung einer Zahlung der Parteivereinbarung zwischen 
dem Lastschriftschuldner und der Zahlstelle unterliege 
(§ 675j Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs – BGB), 
könne die Kreditwirtschaft das Einzugsermächtigungs-
verfahren auf ein Vor-Autorisierungs-Verfahren nach dem 
Vorbild des SEPA-Basislastschriftverfahrens umstellen. 
Die Kreditwirtschaft habe es damit in der Hand, durch 
eine Neugestaltung der Sonderbedingungen für das Ein-
zugsermächtigungsverfahren die Insolvenzfestigkeit solcher
Zahlungen selbst herbeizuführen. Auch bestehende Ein-
zugsermächtigungen könnten per AGB-Änderung umge-
stellt werden, wenn gleichzeitig ein – nach § 675x 
Absatz 2 BGB rechtlich möglicher – voraussetzungsloser 
Erstattungsanspruch wie bei der SEPA-Basislastschrift 
eingeräumt wird. Dies ist auch für die Bundesregierung 
ein vorzugswürdiger Lösungsansatz. Nur bei verbleiben-
dem Bedarf wäre die Umstellung ergänzend gesetzgebe-
risch abzusichern.

Das Bundesministerium der Justiz hat die vorbereitenden 
Arbeiten des Zentralen Kreditausschusses (ZKA, inzwi-
schen als „Die Deutsche Kreditwirtschaft“ – DK – be-
zeichnet) zur entsprechenden Umstellung der AGB in 
regelmäßigen Gesprächen, zuletzt am 1. Juni 2011, be-
gleitet. Hierbei wurden im Zusammenhang mit der Ände-
rung der Bedingungswerke auftretende Fragestellungen 
rechtlicher Art sowie die Frage nach einem eventuell ver-
bleibenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf regelmä-
ßig erörtert.

4 Maßnahmen der Kreditwirtschaft und 
Zeitplan

„Die Deutsche Kreditwirtschaft“ hat dem Bundesministe-
rium der Justiz mit Schreiben vom 19. Juli 2011 (Anlage) 
die weiteren Maßnahmen sowie den Zeitplan dargelegt. 
Aus dem Schreiben wird ersichtlich, dass „Die Deutsche 
Kreditwirtschaft“ die Änderung folgender Bedingungs-
werke bzw. Abkommen plant (Anlagen 1 bis 5 des DK-
Schreibens):
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a) Mustertexte für „Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren“ und 
„Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im 
SEPA-Basislastschriftverfahren“ (Verhältnis Zahlstelle-
Zahler);

b) „Abkommen über den Lastschriftverkehr“ (Interban-
kenverhältnis);

c) „Abkommen über die SEPA-Inlandslastschrift“ (Inter-
bankenverhältnis);

d) Mustertexte für „Bedingungen für den Lastschriftein-
zug“ (Verhältnis Inkassostelle-Zahlungsempfänger).

Die wesentlichen Änderungen in den einzelnen Werken 
sind in der Anlage 6 zu dem DK-Schreiben dargestellt. 
Für die eigentliche Umstellungsproblematik auf Seiten 
des Lastschriftschuldners sind streng genommen nur die 
unter Buchstabe a genannten Bedingungswerke relevant, 
da die Umstellung einer Einzugsermächtigung auf das 
SEPA-Mandat das Verhältnis des Zahlers zur Zahlstelle 
betrifft.

Die geplanten Änderungen sollten nach den bisherigen 
Plänen der „Deutschen Kreditwirtschaft“ ursprünglich 
einheitlich am 12. März 2012 in Kraft treten. Wie „Die 
Deutsche Kreditwirtschaft“ am 20. Oktober 2011 mitge-
teilt hat, musste dieser Zeitplan jedoch auf den 9. Juli 
2012 verschoben werden. Grund hierfür ist eine Prüfung 
des Bundeskartellamtes im September/Oktober 2011, ob 
die dem Amt mitgeteilten Änderungen etwaige nachtei-
lige Auswirkungen auf das Elektronische Lastschriftver-
fahren (ELV) haben könnten. „Die Deutsche Kreditwirt-
schaft“ hat dazu dem Bundeskartellamt dargelegt, dass 
sich für die Einreicher von Einzugsermächtigungslast-
schriften keine Änderungen in der bisherigen Verfahrens-
weise ergeben werden. Das Bundeskartellamt hat Mitte 
Oktober 2011 darauf seine Bedenken für erledigt erklärt, 
die Kreditwirtschaft aber aufgefordert, diese Aussage in 
geeigneter Weise auf ihrer Internetseite zu veröffentli-
chen, damit diese allen Lastschrifteinreichern zugänglich 
ist. Wegen des Zeitaufwands für das kartellrechtliche Ver-
waltungsverfahren hat „Die Deutsche Kreditwirtschaft“ 
jedoch einen neuen Zeitplan entwickeln müssen. 

Für die Bedingungswerke unter Buchstabe a setzt ein In-
krafttreten in zeitlicher Hinsicht voraus, dass die Bedin-
gungen dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
geplanten Zeitpunkt des Inkrafttretens angeboten werden 
(§ 675g Absatz 1 BGB) und der Kunde diese akzeptiert. 
Sofern der Zahlungsdienstleister den Vertragsänderungs-
mechanismus des § 675g Absatz 2 BGB wählt – wovon 
in der Regel auszugehen sein wird – und die übrigen Vo-
raussetzungen erfüllt sind, gelten die neuen Bedingungen 
als vom Kunden akzeptiert, wenn dieser nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Än-
derungen widerspricht. Bei diesem Vertragsänderungs-
mechanismus steht dem Kunden außerdem ein Sonder-
kündigungsrecht zu, auf das er hinzuweisen ist.
5 Bewertung

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass mit den 
dargestellten Maßnahmen die Umstellung bestehender 
Einzugsermächtigungen auf das SEPA-Mandat – wie 
vom Deutschen Bundestag gefordert – selbständig durch 
die Kreditwirtschaft erfolgen kann. Die Bundesregierung 
geht weiterhin davon aus, dass eine Umstellung durch 
AGB-Änderung rechtssicher ist. Der von der Kreditwirt-
schaft vorgesehene, wegen des kartellrechtlichen Verwal-
tungsverfahrens verschobene Zeitplan wird als angemes-
sen angesehen.

a) Selbständige Umstellung

Wie bereits unter Punkt 3 dargestellt, ist die Kreditwirt-
schaft im Anschluss an das Urteil des Bundesgerichtshofs 
vom 20. Juli 2010 in der Lage, die Umstellung bestehen-
der Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate durch eine 
Änderung ihrer Allgemeiner Geschäftsbedingungen her-
beizuführen. Sie kann die Umstellung daher in Eigenregie 
auf vertraglicher Grundlage bewirken. 

Die Änderung der „Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren“ verfolgt 
dabei den Zweck, das Einzugsermächtigungsverfahren 
auf ein Vor-Autorisierungs-Verfahren nach dem Modell 
des SEPA-Basislastschriftverfahrens umzustellen und da-
mit die Insolvenzfestigkeit der einzelnen Zahlungen her-
beizuführen. Mit der Änderung der „Bedingungen für 
Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschrift-
verfahren“ soll sichergestellt werden, dass Einzugser-
mächtigungen, auch bereits bestehende, für das SEPA-
Basislastschriftverfahren verwendet werden können. In 
beiden Bedingungswerken wird explizit bestimmt, dass 
sich die Vor-Autorisierungsvereinbarung zwischen Zahler 
und Zahlstelle auch auf bereits bestehende Einzugser-
mächtigungen erstreckt. Dies erscheint für eine Umstel-
lung ausreichend. 

Bei den von der Kreditwirtschaft geplanten Änderungen 
im Inkasso- und Interbankenverhältnis handelt es sich 
um Folgeänderungen der Umstellung im Verhältnis Zah-
ler – Zahlstelle. So wird etwa für das Verhältnis Zah-
lungsempfänger – Inkassostelle in den geänderten „Be-
dingungen für den Lastschrifteinzug“ dargestellt, unter 
welchen Voraussetzungen der Zahlungsempfänger beste-
hende Einzugsermächtigungen im SEPA-Lastschriftver-
fahren einziehen kann.

b) Rechtssichere Umstellung

Die Bundesregierung geht davon aus, dass durch eine Än-
derung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Um-
stellung bestehender Einzugsermächtigungen rechtssicher 
erfolgen kann. Zusätzlicher gesetzgeberischer Hand-
lungsbedarf ist daher aus gegenwärtiger Sicht nicht ge-
geben. Überdies käme eine ergänzende gesetzliche Um-
stellung bestehender Einzugsermächtigungen in SEPA-
Mandate aus Sicht der Bundesregierung allein zum so ge-
nannten Enddatum in Betracht, falls sich bis dahin eine 
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solche Notwendigkeit doch noch herausstellen sollte. Erst 
ab diesem Zeitpunkt können die bereits erteilten Einzugs-
ermächtigungen nicht mehr für das dann nur noch zur 
Verfügung stehende SEPA-Basislastschriftverfahren ver-
wendet werden. Eine frühere gesetzliche Umstellung er-
scheint demgegenüber nicht vertretbar, da sie auf einen 
Eingriff in bestehende Vertragsverhältnisse hinauslaufen 
würde, der nicht durch rechtliche Notwendigkeiten (End-
datum) gerechtfertigt wäre. Dem Lastschriftschuldner 
würde eine Erklärung aufgedrängt, die er so nicht abge-
geben hat und möglicherweise gar nicht hätte abgeben 
wollen. Dies bedeutet aber zugleich, dass der Zeitraum 
zwischen der AGB-Umstellung und dem Enddatum noch 
genutzt werden könnte, um etwaige bei einer vertragli-
chen Umstellung auftretende Problemfälle von der Kre-
ditwirtschaft selbst zu lösen. 

Hinzu kommt, dass derzeit noch möglich ist, dass die un-
ter Punkt 2 genannte Verordnung selbst eine Migrations-
regel enthalten könnte, mit der bestehende Einzugs-
ermächtigungen zum Enddatum kraft Verordnung in 
SEPA-fähige Lastschriftmandate überführt werden. So 
sieht dies der Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung im Europäischen Parlament (ECON) vom 
26. Juli 2011 vor (Änderungsantrag 63), während die All-
gemeine Ausrichtung des Rates keine entsprechende 
Regelung enthält. Die Bundesregierung unterstützt den 
Änderungsantrag im Rahmen der Herstellung einer Posi-
tion im Rat für die Trilog-Verhandlungen. Eine europäi-
sche Regelung hätte zudem den Vorteil, dass sie die 
Voraussetzungen für eine Migration bestehender Mandate 
– auch was die verbraucherpolitischen Aspekte anbe-
langt – europaweit festlegen würde. Der Ausgang der Tri-
log-Gespräche bleibt daher abzuwarten. 

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass Teile der Kreditwirt-
schaft, der Verbraucherverbände und anderer Endnutzer 
bezweifeln, dass eine rein vertragliche Umstellung Last-
schriftgläubigern, die ihren Lastschrifteinzug auf SEPA 
umstellen wollen, die flächendeckende Rechtssicherheit 
verschaffen könnte, die sie erwarten. Da die Umstellung 
im Verhältnis des Zahlers zur Zahlstelle erfolge und aus 
verschiedenen Gründen scheitern könne, könnten Last-
schriftgläubiger nicht darauf vertrauen, dass alle zum 
Einzug vorgesehenen Einzugsermächtigungen tatsächlich 
umgestellt worden und die Lastschriftzahlungen damit 
autorisiert seien. Dies berge für ihn das (Rest-)Risiko, 
dass er einem Erstattungsanspruch ausgesetzt sei, dessen 
Frist für unautorisierte Zahlungen 13 Monate und nicht 
nur acht Wochen betrage. Die im Einzelnen befürchteten 
Schwierigkeiten bei der Umstellung sind Folgende:

– Es gibt keine Verpflichtung der Zahler zur Akzeptanz 
der geänderten AGB (mögliche Widersprüche der 
Zahlungsdienstnutzer gegen die beabsichtigte AGB-
Änderung). 

Nach Auffassung der Bundesregierung sollte die Akzep-
tanz der geänderten AGB vorrangig durch entsprechende 
Öffentlichkeitsarbeit gefördert werden. Den Kunden 
sollte von den betroffenen Verbänden und Instituten zu-
nächst verständlich erläutert werden, dass ihre Einzugs-
ermächtigungen nach dem Enddatum nicht mehr für Last-
schrifteinzüge genutzt werden können und sie im Falle 
eines Widerspruchs ab diesem Zeitpunkt auf andere 
Zahlungsinstrumente (z. B. Überweisung) angewiesen 
wären – sofern der Zahlungsempfänger diese überhaupt 
akzeptiert. Auf die damit verbundenen Nachteile (eigenes 
Tätigwerden und eigene Verantwortung für Fristeinhal-
tung) sollte hingewiesen werden. Weiterhin sollte den 
Kunden erläutert werden, dass die Umstellung – sofern 
die beteiligten Institute der Empfehlung der „Deutschen 
Kreditwirtschaft“ vollumfänglich folgen – grundsätzlich 
nicht mit rechtlichen Nachteilen verbunden ist (vgl. 
hierzu im Einzelnen die Einschätzung nachstehend unter 
Punkt 6). Hierdurch dürfte sich die Anzahl der Wider-
sprüche gegen die AGB-Änderung nach Auffassung der 
Bundesregierung deutlich reduzieren lassen.

Wenn ein Kunde den geänderten AGB gleichwohl wider-
spricht, besteht für das betroffene Institut die Möglich-
keit, diesen von der Teilnahme am Lastschriftverfahren 
auszuschließen. Sollte das Institut dem Kunden weiterhin 
die Teilnahme am „alten“ Einzugsermächtigungslast-
schriftverfahren einräumen, hätte der Lastschriftgläubiger 
die Möglichkeit, Einzüge für diesen Kunden weiterhin er-
satzweise im Einzugsermächtigungslastschriftverfahren 
abzuwickeln, was bis zum Stichtag rechtlich möglich ist. 
Aus Sicht der Bundesregierung wäre es zu diesem Zweck 
erforderlich, dass der Lastschriftgläubiger bei einem Wi-
derspruch des Lastschriftschuldners gegen die neuen 
AGB frühzeitig auf geeignete Weise darüber unterrichtet 
wird, hinsichtlich welcher Lastschriftschuldner kein 
SEPA-Mandat vorliegt (etwa über einen Hinweis auf die 
fehlende Autorisierung bzw. die verlängerte Erstattungs-
frist). In der Übergangszeit bis zum Enddatum könnten 
die Kreditwirtschaft und die Lastschriftgläubiger Über-
zeugungsarbeit leisten, um Kunden, die den geänderten 
AGB widersprochen haben, doch noch zu einer Zustim-
mung zu bewegen. Mit diesem Vorgehen sollte nach Auf-
fassung der Bundesregierung erreicht werden können, 
dass zum Enddatum für Lastschriften keine nennenswerte 
Zahl von Verbrauchern den AGB-Änderungen widerspro-
chen hat. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die 
Kunden, die den geänderten AGB widersprechen, ab dem 
Enddatum im gesamten SEPA-Raum nur Institute vorfin-
den werden, die Lastschriften anhand des SEPA-Formats 
durchführen. Der Kunde kann somit nicht auf eine Ge-
schäftsbeziehung mit einer Drittbank ausweichen. 

Vor diesem Hintergrund kann es jedenfalls nicht Aufgabe 
des Gesetzgebers sein, den Kunden Lastschriftbedingun-
gen aufzudrängen, die er eindeutig nicht möchte oder die 
– je nach Umsetzung der Empfehlung der „Deutschen 
Kreditwirtschaft“ durch die einzelnen Institute – für ihn 
nachteilig sind.

– Es gibt keine Möglichkeit, die vollumfängliche Ab-
deckung der AGB-Umstellung sicherzustellen.

Es gibt in der Kreditwirtschaft zum Teil die Befürchtung, 
dass sich einzelne Zahlungsdienstleister der Umstellung 
verschließen könnten. Sie hat allerdings keine spezifi-
schen Gründe hierfür vorgetragen, sondern darauf ver-
wiesen, dass die kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände 
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AGB-Änderungen den Mitgliedsinstituten nur empfehlen 
können. Der Bundesregierung erscheint eine Nichtbefol-
gung der Empfehlung durch einzelne Institute nicht plau-
sibel und geschäftspolitisch kaum vertretbar. Dies gilt 
insbesondere auch für die wenigen nicht in den Verbän-
den des in der „Deutschen Kreditwirtschaft“ organisierten 
Zahlungsdienstleister. Die Bundesregierung geht daher 
davon aus, dass alle Institute, die am Lastschriftverkehr 
teilnehmen, sich den Änderungen durch die verbandsge-
bundenen Institute anschließen werden. Jedenfalls ist es 
nicht Aufgabe des Gesetzgebers, abweichende geschäfts-
politischen Entscheidungen einzelner Institute zu korri-
gieren. 

– Es besteht die Gefahr einer unzureichenden Umset-
zung der AGB-Umstellung.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass jeder Zah-
lungsdienstleister in der Lage ist, eine AGB-Umstellung 
rechtssicher durchzuführen. Sollte sich allerdings im Ver-
lauf des Umsetzungsprozesses zeigen, dass tatsächlich 
eine rechtssichere AGB-Umstellung unerkannt nicht er-
folgt sein könnte, käme eine ergänzende gesetzliche Um-
stellungsregelung in Betracht. Im Hinblick auf solche 
– nie vollständig auszuschließenden – Einzelfälle er-
scheint es jedenfalls angezeigt, regelmäßig auf die Man-
dats- und Verfahrensumstellung (beispielsweise in den 
Kontoinformationen) hinzuweisen.

– Es besteht die Gefahr, dass der AGB-Lösung durch 
spätere Gesetzes- oder Verfahrensänderungen für be-
reits bestehende Einzugsermächtigungen nachträglich 
die Grundlage entzogen werden könnte.

Auch diese Befürchtungen sind im Ergebnis unbegründet. 
Neue Konditionen im SEPA-Lastschriftverfahren wären 
stets über eine AGB-Änderung im Verhältnis Bank-
Kunde zu implementieren. Sollten die neuen Konditionen 
den Kunden tatsächlich dergestalt schlechter stellen, dass 
eine Änderung nicht mehr von den gesetzlichen Vorgaben 
zur Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(§§ 307 ff. BGB) gedeckt wäre, so stünde in der Tat auch 
in Frage, ob das zuvor umgestellte Lastschriftmandat 
hierfür noch ausreichend ist. Insoweit ergäbe sich bei ei-
ner entsprechenden gesetzlichen Umstellung aber auch 
nichts anderes.

c) Angemessene Frist

Der von der Kreditwirtschaft ins Auge gefasste Umstel-
lungszeitplan mit dem geplanten Inkrafttreten am 9. Juli 
2012 erscheint angemessen. Hierbei ist zum einen zu be-
rücksichtigen, dass die Änderung Allgemeiner Geschäfts-
bedingungen durch die Kreditwirtschaft eines gewissen 
zeitlichen Vorlaufs bedarf. So sind etwa – wie bereits an-
gesprochen – neue Bedingungen nach § 675g Absatz 1 
BGB dem Kunden mindestens zwei Monate vor dem ge-
planten Inkrafttreten anzubieten. Darüber hinaus müssen 
sich die Institute, denen gegenüber „Die Deutsche Kredit-
wirtschaft“ die Empfehlung ausspricht und die die Bedin-
gungen anbieten werden, mit diesen im Einzelnen ver-
traut machen und prüfen, inwieweit sie die Empfehlung 
und die darin vorgesehenen Spielräume umsetzen wer-
den. Auch ist es sachgerecht, dass den Instituten hinsicht-
lich des Versendezeitraums an die Kunden ein gewisser 
Spielraum eingeräumt wird, um ggf. geplante eigene Än-
derungen etwa im Preis- und Leistungsverzeichnis mit 
dieser Änderung zu kombinieren. Die Anpassung des 
Zeitplans wegen des kartellrechtlichen Verwaltungsver-
fahrens um knapp vier Monate erscheint noch angemes-
sen. Da das bisherige Projektziel nach Auskunft der 
„Deutschen Kreditwirtschaft“ nicht mehr eingehalten 
werden konnte, musste die Projektplanung unter Berück-
sichtigung vorhandener Zeitfenster für die erforderlichen 
Ressourcen bei den Instituten vollständig neu aufgesetzt 
werden. Daraus habe sich die Notwendigkeit ergeben, 
den Termin für das Inkrafttreten in diesem Umfang zu 
verschieben.

Vor dem Hintergrund, dass sich das Enddatum für Last-
schriften in der geplanten EU-Verordnung voraussichtlich 
im Zeitraum Ende 2013/Anfang 2014 bewegen wird, ver-
bleibt dennoch ausreichend Zeit. 

6 Verbraucherpolitische Aspekte der 
Umstellung

Die Bundesregierung unterstützt den Ansatz einer ver-
traglichen Mandatsumstellung durch die Kreditwirtschaft 
als Ausdruck eines marktgetriebenen Prozesses. Der 
Kunde hat die Wahl, die neuen Bedingungen zu akzeptie-
ren oder abzulehnen. Das mit dem Kunden bestehende 
Vertragsverhältnis wird damit nicht ohne dessen Willen 
geändert. 

Für die inhaltliche Bewertung der Mandatsumstellung ist 
es aus Sicht der Bundesregierung unter verbraucherpoliti-
schen Gesichtspunkten wesentlich, dass mit der Umstel-
lung bereits bestehender Einzugsermächtigungen in bei-
den Bedingungswerken keine Verschlechterungen für den 
Lastschriftschuldner verbunden sind. Dies ist – wie nach-
folgend näher dargelegt – auch gewährleistet.

Die Bundesregierung verkennt dabei nicht, dass „Die 
Deutsche Kreditwirtschaft“ gegenüber ihren Mitglieds-
instituten nur Empfehlungen aussprechen kann, jedoch 
keine Kontrolle darüber besitzt, ob und wie jedes Institut 
die Änderungen im Einzelnen umsetzt. Sie geht jedoch 
davon aus, dass kein Institut, das in Deutschland Last-
schriften abwickelt, sich einer derart grundlegenden Wei-
chenstellung für das Lastschriftgeschäft verschließen 
wird oder das mit einem Abweichen von den empfohle-
nen Bedingungen verbundene Risiko eines Kundenwider-
spruchs in Kauf nehmen wird. 

Unter der Voraussetzung, dass den von der „Deutschen 
Kreditwirtschaft“ empfohlenen Änderungen vollumfäng-
lich gefolgt wird, geht die Bundesregierung davon aus, 
dass die Umstellung bestehender Einzugsermächtigungen 
für die Lastschriftschuldner nicht mit Nachteilen verbun-
den ist. Sie wird eine solche Umstellung auch ausdrück-
lich unterstützen. 
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Die für eine solche sachgerechte und zu unterstützende 
Umsetzung wesentlichen Punkte sind nachfolgend darge-
stellt:

– Erstattungsrecht 

Das bisher für Einzugsermächtigungen bestehende vor-
aussetzungslose Widerspruchsrecht bleibt erhalten in 
Form eines als gleichwertig anzusehenden vorausset-
zungslosen Erstattungsrechts. So wird dem Zahler in bei-
den Bedingungswerken ein Erstattungsrecht eingeräumt, 
das dieser – wie vom Bundesgerichtshof für bestehende 
Einzugsermächtigungen gefordert – ohne Angabe von 
Gründen geltend machen kann (vgl. § 675x Absatz 2 
BGB). 

– Fristen

Bei den Fristen für die Geltendmachung des Erstattungs-
rechts findet gegenüber den derzeit im Einzugsermächti-
gungsverfahren maßgeblichen Fristen eine Modifizierung 
statt, die jedoch nicht als nachteilig anzusehen ist. Wäh-
rend der Widerspruch im Einzugsermächtigungsverfahren 
innerhalb von sechs Wochen ab Zugang des Rechnungs-
abschlusses (in der Regel vierteljährlich) geltend gemacht 
werden muss, gilt für das Erstattungsrecht eine einheitliche 
Frist von acht Wochen ab dem Datum der Belastungs-
buchung (§ 675x Absatz 4 BGB). Die Fristen im Einzugs-
ermächtigungsverfahren sind damit in einigen Fällen kür-
zer, in anderen länger. Dabei ist aber zu berücksichtigen, 
dass der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung 
zum Einzugsermächtigungsverfahren auch bei Verbrau-
chern in bestimmten Fällen eine konkludente Genehmi-
gung der Belastungsbuchung annimmt, die einen späteren 
Widerspruch ausschließt. Die achtwöchige Frist für das 
Erstattungsrecht ist unter diesem Gesichtspunkt klarer 
und damit rechtssicherer. Darüber hinaus schließt nach 
den neuen Bedingungen nur noch eine ausdrückliche Ge-
nehmigung einen späteren Erstattungsanspruch aus. In 
der Praxis ist darüber hinaus festzustellen, dass die meis-
ten Lastschriftwidersprüche ohnehin in den ersten Wo-
chen ab der Belastungsbuchung stattfinden.

– Wertstellung

Bei der Wertstellung geht es um die Frage, auf welchen 
Zeitpunkt der per Lastschrift abgebuchte Betrag im Falle 
eines Widerspruchs/einer Erstattung wieder gutgeschrie-
ben werden muss. Hier ändert sich nichts gegenüber den 
bisherigen Bedingungen. Im Einzugsermächtigungsver-
fahren muss die Wertstellung der Gutschrift rückwirkend 
zum Zeitpunkt der Belastungsbuchung erfolgen (vgl. 
§ 675u Satz 2 BGB). Beim Erstattungsanspruch nach 
§ 675x BGB ist zwar in der Rechtsliteratur umstritten, ob 
die Wiedergutschrift erst zum Zeitpunkt der Geltendma-
chung des Erstattungsanpruchs erfolgen darf. Die von der 
„Deutschen Kreditwirtschaft“ empfohlenen neuen Bedin-
gungen sehen allerdings vor, dass die Wertstellung – wie 
bisher auch – zum Zeitpunkt der Belastungsbuchung er-
folgen soll.

– Benachrichtigungsentgelt (optional)

Die geänderten Bedingungen sehen auf Grundlage der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen für vorautorisierte Zah-
lungen für Zahlungsdienstleister die Möglichkeit vor, mit 
dem Kunden ein Entgelt für die Benachrichtigung über 
eine berechtigte Ablehnung der Einlösung einer auto-
risierten Lastschrift wegen fehlender Kontodeckung zu 
vereinbaren. Das Benachrichtigungsentgelt kommt dabei 
nur zur Anwendung, wenn der Kunde die Zahlung tat-
sächlich autorisiert hat. Die Möglichkeit der Vereinbarung 
eines solchen Entgelts ist für das Einzugsermächtigungs-
verfahren seit Umsetzung der Zahlungsdiensterichtlinie 
in der Rechtsliteratur umstritten, entspricht aber aktueller 
obergerichtlicher Rechtsprechung (Urteil des Oberlandes-
gerichts Dresden – 8 U 1989/10 – vom 26. Mai 2011, 
noch nicht rechtskräftig). 

– Umstellungsaufwand für den Lastschriftschuldner

Im Übrigen ist die Umstellung für den Lastschriftschuld-
ner mit keinerlei Zusatzaufwand verbunden. So sind 
eventuell fehlende Angaben zur Kontoverbindung des 
Lastschriftschuldners (IBAN, ggf. BIC) vom Lastschrift-
gläubiger zu ermitteln und nachzuliefern.

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass es sich bei 
Einhaltung der genannten Voraussetzungen insgesamt um 
eine ausgewogene Umstellung handelt und befürwortet 
das Vorgehen der „Deutschen Kreditwirtschaft“. Es ist 
nunmehr Sache der beteiligten Verbände und Institute, 
Bankkunden durch Öffentlichkeitsarbeit und andere ge-
eignete Maßnahmen von der Umstellung zu überzeugen. 
Die Bundesregierung wird sie dabei unterstützen. 

Die Bundesregierung wird die Umstellung der Mandate 
im engen Kontakt mit der „Deutschen Kreditwirtschaft“ 
gerade im Hinblick auf ein möglicherweise noch erfor-
derlich werdendes gesetzgeberisches Tätigwerden weiter-
hin beobachtend begleiten. Für ein solches Tätigwerden 
würde bis zum Enddatum auch noch ausreichend Zeit 
verbleiben.
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